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Sachverhalt:

1. Aktuelle Situation

Mit Schreiben vom 25.07.2024 hat das Nds. Ministerium flr Inneres und Sport die
Landkreise und kreisfreien Stadte zum aktuellen Sachstand zur Einflhrung der Bezahlkarte
nach dem AsylbLG in Niedersachsen informiert:

Nach dem Beschluss der Ministerprasidentenkonferenz (MPK) vom 6./7. November 2023
streben der Bundeskanzler und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Lander
die Einflhrung einer bundeseinheitlichen Bezahlkarte an. Hierzu wurden im Nachgang zum
MPK-Beschluss bundeseinheitliche Mindeststandards einer Bezahlkarte definiert.

Derzeit findet ein landertbergreifendes Vergabeverfahren zur Einfihrung der Bezahlkarte
statt, an dem sich insgesamt 14 Bundeslander (aul’er Bayern und Mecklenburg-
Vorpommern) beteiligen. Das Land Niedersachsen nimmt hierzu als Co-Vorsitzland der MPK
mit Vertretern aus dem Niedersachsischen Ministerium fiir Inneres und Sport auf Fachebene
an einer Arbeitsgruppe zwischen der Vergabestelle Dataport und den Bundeslandern
Hessen, Hamburg und Baden-Wirttemberg teil. Die im Rahmen der Ianderibergreifenden
Arbeitsgruppe abgestimmte Leistungsbeschreibung beschreibt die Rahmenbedingungen und
technischen Anforderungen, die der zukilinftige Dienstleister mit seinem angebotenen
Bezahlkartensystem erflillen muss und gewahrleistet damit eine weitgehende Einheitlichkeit
der Bezahlkarte in den 14 Bundeslandern.

Im Rahmen regelmaRiger Gesprache mit den komunalen Spitzenverbanden wurde zuletzt
erklart, dass aktuell Einspriche unterlegener Bieter gegen die Vergabe bei der
Vergabekammer anhangig seien. Es sei aber damit zu rechnen, dass die Vergabekammer
diese zuriickweisen werde. Ob dann ein oder einige Bieter Rechtsschutz beim OLG suchen
werden bleibe abzuwarten.

2. Vorgehen:

Sobald das Land Niedersachsen weitergehende Entscheidungen tber die Einflihrung der
Bezahlkarte auf kommunaler Ebene trifft, wird die Verwaltung dementsprechend die
Einfihrung der Bezahlkarte vorbereiten.

Dr. Rentzsch
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Durchfihrung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG)
Hier: Information zum aktuellen Sachstand zur Einfihrung der Bezahlkarte nach dem
AsyIbLG in Niedersachsen

Sehr geehrte Damen und Herren,

unter Bezugnahme auf mein Schreiben vom 6. Mai 2024 moéchte ich Sie heute Uber den aktuellen
Sachstand zur Einfiihrung der Bezahlkarte in Niedersachsen informieren.

Das landerlUbergreifende Vergabeverfahren zur Bezahlkarte ist noch nicht abgeschlossen. Die fir
Juli 2024 vorgesehene Zuschlagserteilung kann noch nicht erfolgen. Hintergrund ist die Anhangigkeit
von Nachprifungsverfahren vor der Vergabekammer Baden-Wurttemberg. Ein Nachprifungsantrag
im Vergabeverfahren ist ein tibliches rechtliches Mittel. Die Vergabestelle Dataport wird im laufenden
Vergabeverfahren lUber Details der Vergabe oder inhaltliche Fragestellungen keine Auskunft geben.

Folge des noch laufenden Vergabeverfahrens ist, dass ein Anbieter fur das landertbergreifende Be-
zahlkartensystem aktuell noch nicht feststeht. Insoweit verzdgert sich auch der Zeitpunkt der Einfih-
rung der Bezahlkarte in Niedersachsen. Selbstverstandlich arbeiten wir aber weiter intensiv an den
Planungen zum landesweiten Rollout und werden Sie rechtzeitig Uber die weiteren Verfahrens-
schritte informieren.

Vor dem Hintergrund der dargestellten zeitlichen Verzégerung, mdchten wir Sie insoweit um Geduld
bitten, keine eigenen Bezahlkartenlésungen — auch nicht tGbergangsweise — anzustreben. Unter-
schiedliche Modellideen zur Bezahlkarte in den Kommunen waren namlich kontraproduktiv und nicht
im Sinne der Landesregierung.

Informationen zum Datenschutz finden Sie auf www.mi.niedersachsen.de unter ,,Service“. Auf Wunsch senden wir Ihnen die Informationen zu.
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Die Weiterfihrung unterschiedlicher Bezahlkartensysteme, die von der zukinftigen landesweiten L6-
sung abweichen, liefe namlich dem Ziel einer weitgehend einheitlichen Losung in den 14 am Verga-
beverfahren teilnehmenden Landern zuwider. Ein einheitliches Bezahlkartensystem soll gerade ei-
nen reibungslosen Ubergang der Bezahlkarte von einer Leistungsbehorde zur anderen, zum Beispiel
von der Landesaufnahmebehotrde Niedersachsen in die niedersachsischen Kommunen, ermogli-
chen. Nach dem ersten Rollout soll die grundsétzliche Ausgabe der Bezahlkarte in der Erstaufnahme
erfolgen. Eine Kartenausgabe in den Kommunen wird daher in wesentlich geringerem Umfang als in
der Erstaufnahme erfolgen, so beispielsweise in Fallen, in denen eine Bezahlkarte verloren geht oder
ein Leistungsberechtigter volljahrig wird. Sollte die Leistungsbehdrde aber eine von dem landertber-
greifenden Bezahlkartensystem abweichende Losung haben, missten nicht nur in den genannten
Fallen, sondern grundsatzlich neue Karten ausgeben werden, da die Ubertragung einer physischen
Karte von einem Anbieter zu einem anderen voraussichtlich nicht méglich sein wird. Zudem ist eine
automatisierte Migration der der Bezahlkarte zugrundeliegenden Daten zu einem anderen Anbieter
in der Regel nicht vorgesehen und musste mithin handisch vorgenommen werden. Dies wirde zu
unndtigem Verwaltungsaufwand fiihren und ist fehleranfallig.

Auch wenn eine Lésung nur Ubergangsweise bis zur Einfiihrung des landertbergreifenden Bezahl-
kartensystems angestrebt wirde, mussten je nach Ausgang des Vergabeverfahren ggf. bereits aus-
gegebene Karten ausgetauscht werden. Dies konnte zu Verwirrung fihren und auf Ablehnung der
Asylbegehrenden stof3en. Auch mussten sich die Mitarbeitenden der Leistungsbehdrden mit dem
landeribergreifenden Bezahlkartensystem in moglicherweise relativ kurzer Zeit wieder an ein neues
System gewdhnen. All dies wére der Akzeptanz der landesweiten Lésung nicht zutraglich.

Die Bezahlkarte soll in Niedersachsen flachendeckend und einheitlich eingefihrt werden. Sobald die
landertbergreifende Losung feststeht, ist daher der Erlass einer Weisung des Niedersachsischen
Ministeriums fur Inneres und Sport gegentiber der Landesaufnahmebehdrde Niedersachsen und den
niedersachsischen Kommunen zur Einfuhrung der Bezahlkarte beabsichtigt. Dies soll den Leistungs-
behérden und den Asylbegehrenden als Kartennutzern die Sicherheit einer weitgehenden Einheit-
lichkeit der Bezahlkarte bieten und untbersichtlichen Einzelregelungen in Niedersachsen entgegen-
wirken. Ziel ist es, durch reibungslose Verwaltungsablaufe innerhalb und zwischen den Leistungsbe-
horden mit einem einheitlichen Bezahlkartensystem echte Einspareffekte im Hinblick auf den Ver-
waltungsaufwand zu erreichen.

Nach Rickmeldung der Vertreterinnen und Vertreter der AG KSV besteht eine hohe Bereitschaft in
den Kommunen fir eine flachendeckende Umsetzung der landertbergreifenden Bezahlkarte. Durch
Ihre Unterstitzung ist damit der Grundstein fir eine einheitliche und flachendeckende Umsetzung
Uber die Landesaufnahmebehdrde hinaus auch in ganz Niedersachsen gelegt.

Sobald weitergehende Entscheidungen Uber die Einfihrung der Bezahlkarte auf kommunaler Ebene
getroffen werden, werde ich Sie zeitnah dariber informieren, um lhnen eine gute und vorausschau-
ende Vorbereitung auf die Einfihrung der Bezahlkarte zu ermdglichen.

Fur Rickfragen stehe ich IThnen gerne zur Verfligung.

Mit freundlichen GrifRen
Im Auftrage

gez. Dr. Graf



	Vorlage
	Anlage  1 Anlage 1 Schreiben des Nds. Ministeriums für Inneres und Sport vom 25.07.2024

